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Vertragsbedingungen Glocken- und Läuteanlagen

§ 1   Vertragsbedingungen

(1) Bestandteile dieses Angebotes sind

a) die nachfolgenden Vertragsbedingungen 

b) etwaige besondere Vertragsbedingungen und zusätzliche technische Regeln 

c) das Leistungsverzeichnis

(2) Die vom Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten genehmigten Zeichnungen und technischen Angaben werden im Auftragsfalle ebenfalls Bestandteile des Angebots.

(3) Als Angebots‑ und Vertragsgrundlage gelten ferner die entsprechenden §§ des BGB (z. Zt. 631 bis 651), die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile B und C, die für den Holz‑ und Stahlbau jeweils neuesten DIN‑Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Limburger Thesen mit Erläuterungen, soweit anwendbar.

(4) Für die Glocken finden die Limburger Thesen mit Erläuterungen Anwendung.

§ 2   Vergabe und Zuschlag

(1) Eine Verlängerung der in VOB DIN 1960 § 19 festgelegten Zuschlagsfrist bleibt bis zu 30 Werktagen vorbehalten. Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Glockengießer/Auftragnehmer an sein Angebot gebunden. Bei Metall gilt ‑ vorbehaltlich anderer Vereinbarungen ‑ der Tagespreis zum Zeitpunkt der Bestellung des Metalls.

(2) Begleitschreiben zum Angebot werden nur mit gesonderter schriftlicher Bestätigung des Vertragspartners zum Vertragsbestandteil.

(3) Etwaige Unklarheiten über die Leistungsbeschreibung oder die dazugehörigen Ausschreibungsunterlagen sind vor Abgabe des Angebots mit dem ausschreibenden Auftraggeber zu klären. Änderungen oder Ergänzungen können als Alternativangebot dargelegt und unter Beigabe von Zeichnungen und Mustern gesondert angeboten werden.

§ 3   Leistungsumfang

Art und Umfang der Leistungen sind im nachfolgenden Leistungsverzeichnis beschrieben.

§ 4   Vergütung

(1)  Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Maße und Massen sind annähernd ermittelt und deshalb für die Ausführungen nicht verbindlich.

(2) Mehr‑ oder Minderleistungen bedingen keine Änderung der abgegebenen Einheitspreise, auch wenn sie im Ausmaß entgegen der VOB DIN 1961 § 2 Abs. 3 über oder unter der 10 %‑Spanne liegen. Ebenso bleibt der rechtzeitig schriftlich angezeigte Wegfall einzelner Arbeiten ohne Vergütung und Anspruch auf entgangenen Gewinn vorbehalten.

(3) Die eingesetzten Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer von sechs Monaten, gerechnet vom Tag der Auftragserteilung. Verzögerungen im Arbeitsablauf, die vom Glockengießer/Auftragnehmer zu verantworten sind, verlängern obige Frist.

(4) Tarifänderungen nach Ablauf von sechs Monaten werden vom Tag des Inkrafttretens der Lohnänderung an bei Erhöhungen vergütet, bei Minderung in Abzug gebracht. Für die weitere Zeit wird auf Nachweis der reine Unterschiedsbetrag zwischen dem letzten innerhalb der sechs Monate gültigen Tarif und der neuen Tarifvereinbarung mit einem Zuschlag von 35% zur Abgeltung der gebundenen Nebenkosten bei Lohnerhöhung erstattet.

§ 5   Ausführungsunterlagen

(1)Der Glockengießer/Auftragnehmer verpflichtet sich, sich vor Abgabe des Angebots mit den Örtlichkeiten und allen Ausführungsunterlagen genau vertraut zu machen, Unklarheiten vor Angebotsabgabe mit dem ausschreibenden Auftraggeber zu klären, nach Auftragserteilung die Maße und Massen des Leistungsverzeichnisses mit den Ausführungsunterlagen zu vergleichen und den ausschreibenden Auftraggeber von sich aus auf eventuelle Abweichungen schriftlich aufmerksam zu machen.

(2) Der Glockengießer/Auftragnehmer kann sich nicht auf Unkenntnis der Örtlichkeit berufen. Er ist außerdem verpflichtet, vor Beginn ihrer Arbeiten die Ausführungsunterlagen anhand der Rohbaumaße zu überprüfen und Unstimmigkeiten, Fehler oder Mängel dem Auftraggeber sofort vor Ausführung der Arbeiten schriftlich bekannt zugeben. Für eine Verletzung dieser Prüfungspflicht trägt der Glockengießer/Auftragnehmer die Verantwortung.

§ 6   Ausführung

(1) Hat der Glockengießer/Auftragnehmer gemäß VOB DIN 1961 § 4 Ziff. 3 auch wegen sonstiger Vertragsbedingungen und Begleitumstände seiner Arbeit Bedenken, so muss er die in Frage kommenden Arbeiten unbeschadet der umgehenden schriftlichen Benachrichtigung an den Auftraggeber unverzüglich und so lange einstellen, bis eine Einigung über die Weiterführung unter Verantwortung der Glockengießer/Auftragnehmer erzielt wird. Der Glockengießer/Auftragnehmer haftet nicht nur für seine eigenen Leistungen und Lieferungen, sondern auch für die vertragsgemäße Beschaffenheit gelieferter Werkstoffe und Bauteile und dafür, dass von Drittunternehmern hierzu ausgeführten Vorarbeiten ihren Zweck erfüllen. Der Glockengießer/Auftragnehmer stellt die Güte und einwandfreie Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Materialien sicher. Auf Verlangen hat er die Herkunft der Materialien anzugeben, Muster vorzulegen, wenn notwendig Prüfungen vornehmen zu lassen. Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft ist zulässig.

(2) Hat der Glockengießer/Auftragnehmer mit Zustimmung des Auftraggebers Teile seiner Leistungen an Drittunternehmer vergeben, so haftet er für die einwandfreie und vertragsgemäße Ausführung der dem Drittunternehmer übertragenen Leistungen.

(3) Für Leistungen, die im Angebot nicht enthalten sind, muss ein schriftlicher Auftrag des Auftraggebers vorliegen. Ein mündlich erteilter Auftrag muss vom Glockengießer/Auftragnehmer vor Beginn der Arbeit schriftlich bestätigt werden. Für alle außervertraglichen Arbeiten sind vor Beginn der Ausführung die Preise schriftlich zu vereinbaren. Werden ausnahmsweise Leistungen ohne schriftliche Preisvereinbarung erbracht, so gelten die vom Auftraggeber entsprechend den übrigen Entgelten festzusetzenden Einheitspreise. Die Regelungen über die Anscheins- und Duldungsvollmacht bleiben unberührt.

§ 7   Ausführungsfristen

(1) Verzögert der Glockengießer/Auftragnehmer den im Auftragsschreiben festgelegten Beginn der Montagearbeiten länger als 20 Arbeitstage, obwohl die Voraussetzungen für die Montagearbeiten gegeben sind, so kann der Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehen. Diese Erklärung bedarf der Schriftform.

(2) Der Glockengießer/Auftragnehmer haftet für Schäden, die dem Auftraggeber aus der Überschreitung der Ausführungsfrist entstehen. Bei Vertragsabschluß (Zuschlag) vereinbarte Ausführungsfristen sind Vertragsfristen.

(3) Verletzt der Auftraggeber die ihm durch den Vertrag obliegenden Fristen, so haftet er der Glockengießer/Auftragnehmer für den ihr daraus entstehenden Schaden.

§ 8   Sicherheitsverantwortung

(1) Für die Sicherheit an der Baustelle ist  der Glockengießer/Auftragnehmer verantwortlich. Er haftet allein dafür, dass bei der Ausführung der Arbeiten die gesetzlichen Vorschriften, die den Schutz der auf der Örtlichkeit Beschäftigten und sonstigen Personen, des Publikums des Bauwerkes und der Nachbargrundstücke bezwecken, unaufgefordert beachtet werden. Der Glockengießer/Auftragnehmer haftet für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen und hat den Auftraggeber schadlos zu halten, falls dieser aus derartigen Grund in Anspruch genommen wird.

(2) Die Benutzung übernommener fremder Gerüste geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr.

§ 9   Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe kann im Auftragsschreiben vereinbart werden.

§ 10   Gefahrenübergang und Abnahme

(1) Der Glockengießer/Auftragnehmer betreut die Glocke(n) bis zur endgültigen Installation. Er trägt das Transportrisiko. Der Gefahrenübergang erfolgt bei betriebsfertiger Installation. Für Unterbrechungen des Montagevorgangs, wie Glockenpräsentationen, Segnungen oder Weihen etc., entfällt die Haftung der Glockengießer/Auftragnehmer. Zu diesen Zwecken wird eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Glockengießer/Auftragnehmer und dem Auftraggeber geschlossen.

(2) Für jede Arbeit hat eine förmliche Abnahme nach Fertigstellung der gesamten Arbeitsleistung binnen vier Wochen zu erfolgen. Die Fertigstellung der jeweiligen Arbeitsleistungen ist dem Auftraggeber und dem mit der Überwachung der Arbeiten Beauftragten schriftlich mitzuteilen. Auf Ziff. 12 Abs. 4 der VOB/B wird ausdrücklich Bezug genommen.

(3) Die Abnahme der geleisteten Arbeiten wird durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder Schlusszahlung innerhalb der Vierwochen-Frist nicht ersetzt. Die mit der Abnahme betraute Person hat dem Glockengießer/Auftragnehmer den Zeitpunkt der Abnahme rechtzeitig mitzuteilen.

§ 11   Gewährleistung

(1) Der Glockengießer/Auftragnehmer haftet für die vertragsgemäße Beschaffenheit seiner Leistungen und Lieferungen (Gewährleistung) bei Glocken innerhalb einer Frist von zehn Jahren, beim Glockenstuhl und den Glockenarmaturen innerhalb einer Frist von fünf Jahren und bei Verschleißteilen innerhalb einer Frist von zwei Jahren. Unbeschadet davon bleibt eine weitere Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften (BGB).

(2) Voraussetzung für jeden Gewährleistungsanspruch ist eine regelmäßige Wartung des Auftragsgegenstands durch den Glockengießer/Auftragnehmer bzw. eines von ihm beauftragten Dritten.

§ 12   Abrechnung

(1) Rechnungen, Leistungsaufstellungen und Anträge auf Abschlagszahlungen sind von der Glockengießer/Auftragnehmer in dreifacher Ausfertigung beim Auftraggeber oder einem von ihm Beauftragten einzureichen. Eine Abschlagszahlung in Höhe von 50% der Auftragssumme erfolgt nach Anforderung durch den Auftragnehmer unmittelbar nach der schriftlichen Auftragserteilung durch den Auftraggeber. In Höhe dieser Summe ist eine Bankbürgschaft vorzulegen, die bis zur Abnahme der Glocken im Werk, bei anderen Arbeiten bis zur Abnahme im Turm befristet ist. Die Abnahmeprüfung erfolgt durch den Auftraggeber oder seinen Bevollmächtigten spätestens 15 Arbeitstage nach Fertigmeldung durch den Glockengießer/Auftragnehmer. Geschieht die Abnahmeprüfung innerhalb dieser Frist nicht, gilt die Abnahme als erfolgt, falls keine andere Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern getroffen worden ist. Es besteht Einigung darüber, dass der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Rückgabe der Bankbürgschaft das Eigentum und den mittelbaren Besitz an den Glocken und die verwahrende Gießerei unmittelbaren Besitz erlangt (§ 688, 930 BGB). Nach der Abnahme in der Glockengießerei werden 30% der Glocken-Rechnungssumme fällig, die restlichen 20 % nach erfolgter Turmabnahmeprüfung der betriebsfertig montierten Glocken- Läute- und Turmuhrenanlage, spätestens 20 Arbeitstage nach schriftlich angezeigter betriebsfertiger Montage. 
(2) Die Bezahlung des Metalls erfolgt nach Auftragserteilung gegen Rechnung zum Tagespreis und gegen Bankbürgschaft. Die Abtretung von Forderungen aus einem Werkvertrag oder Auftrag ist nur nach vorhergehender Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

§ 13   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich angeordnet sind und der Beginn rechtzeitig bekannt gegeben wurde. Die Taglohnzettel (Stundenzettel) sind täglich am Abend oder spätestens am darauffolgenden Tag dem Auftraggeber oder einer von ihm beauftragten Person zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Eine nachträgliche Überprüfung entsprechend der VOB bleibt ebenso wie eine gegebenenfalls nötige Berichtigung vorbehalten. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass er selbst oder eine beauftragte Person die Stundenzettel des Glockengießers/Auftragnehmers abzeichnet.

§ 14   Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist der Wohnsitz des Auftraggebers.

§ 15   Baustelle

(1)  Der Glockengießer/Auftragnehmer hat die Örtlichkeiten, Zufahrtswege, Einrichtungen, Lagerplätze usw. vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen. Er kann sich nicht auf deren Unkenntnis berufen. Vorhandene Anschlüsse werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Das Legen der Leitungen und deren Instandhaltung ist Sache des Glockengießers/Auftragnehmers. Auch die Kosten für den Verbrauch und die Messeinrichtungen hat er zu tragen. Alle hierfür entstehenden Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

(2) Der anfallende Bauschutt und alle Baustoffreste, Abfälle und dergleichen sind unaufgefordert aus dem Bau zu entfernen und umweltverträglich zu entsorgen.

(3) Die Baustelle ist vom Glockengießer/Auftragnehmer so bald als möglich zu räumen und zu säubern, spätestens zur Schlussabnahme der Arbeiten. Wird eine Aufforderung zur Räumung und Säuberung der Baustelle nicht unverzüglich befolgt, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Glockengießers/Auftragnehmers räumen bzw. säubern lassen. Die für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung gestellten Lager‑ und Arbeitsplätze sind bei der Räumung der Baustelle wieder in den früheren Zustand zu versetzen.

§ 16   Erklärung

Der Glockengießer/Auftragnehmer versichert, dass er seinen steuerlichen und sozialen Verpflichtungen nachgekommen ist und der zuständigen Berufsgenossenschaft/Verwaltungsberufsgenossenschaft angehört und deren Vorschriften kennt und beachtet. Durch die Abgabe des mit Unterschrift versehenen Angebots erkennt der Glockengießer/Auftragnehmer gleichzeitig die vorstehenden Vertragsbedingungen an und bestätigt, dass er in alle zur Ausschreibung gehörenden Unterlagen Einsicht genommen hat, über die örtlichen Verhältnisse genau unterrichtet ist und mit anderen Firmen keine Preisabsprachen getroffen hat. 

Es gelten grundsätzlich die neuesten Vertragsbedingungen, die zwischen dem Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen und dem Glockengießerverband vereinbart wurden und in Kraft gesetzt sind. 

Vorstehende Vertragsbedingungen werden anerkannt:

........................................................................................
 .............................................................................................

(Ort, Datum)
(Unterschrift und Firmenstempel)
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